
 

 

 

Der hier abgedruckte Vertrag soll die Nutzung von  Videokonferenzen im Digitalunterricht 

ermöglichen. Es greift somit einem noch zu erstellenden Digitalkonzept vor. 
 

Vertrag zur Nutzung von Videokonferenzen zwischen der Lehrkraft, den 

Sorgeberechtigten und den Schülerinnen und Schülern der Klasse … 

Lehrkräfte 

Hiermit versichere ich, nach bestem Wissen und Gewissen datenschutzkonforme Plattformen 

für den Unterricht zu nutzen, bzw. mich an die Empfehlungen des Instituts für 

Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein zu halten (vgl. 

https://medienberatung.iqsh.de/corona2.html).  

Ferner versichere ich, dass ich den Unterricht nicht aufzeichne und keine Mitschnitte oder 

Screenshots anfertige. Es ist mir bewusst, dass es strafbar ist, Unterrichtsinhalte ohne 

Einwilligung aller Beteiligten zu speichern und/oder auf Internetplattformen (bspw. TikTok, 

Youtube) hochzuladen (vgl. sinngemäß § 13 Abs. 2 LDSG; § 30 Abs. 3 SchulG). 

 

Sorgeberechtige 

Hiermit versichere ich, mein Kind bestmöglich zu unterstützen, indem ich für eine ruhige 

Umgebung während der Unterrichtszeit sorge. Ich statte mein Kind mit einem geeigneten 

digitalen Gerät und einer Internetverbindung aus. Sollte mir dies nicht möglich sein, trete ich 

schnellstmöglich mit der Lehrkraft in Verbindung. 

 

SchülerInnen 

Hiermit versichere ich, während des Online-Unterrichts allein im Raum zu sein. Sollte dies 

nicht möglich sein, so trage ich während des Unterrichts Kopfhörer und halte den Bildschirm 

so, dass anderen Personen dauerhaft die Sicht verwehrt bleibt. So stelle ich sicher, dass keine 

unbeteiligten Personen am Unterricht teilnehmen und mithören/sehen können (z. B. 

Geschwister, Eltern, Freunde).  

Ferner versichere ich, dass ich den Unterricht nicht aufzeichne und keine Mitschnitte anfertige. 

Es ist mir bewusst, dass es strafbar ist, Unterrichtsinhalte ohne Einwilligung aller Beteiligten 

zu speichern und/oder auf Internetplattformen (bspw. TikTok, Youtube) hochzuladen (vgl. 

sinngemäß § 13 Abs. 2 LDSG; § 30 Abs. 3 SchulG). Zuwiderhandlungen können auf 

schulischem Wege mit einer Ordnungsmaßnahme bestraft werden gemäß §25 SchulG oder 

in schwerwiegenden Fällen auch außerschulisch verfolgt und angezeigt werden. 

 

Sollte eine der beteiligten Parteien Zweifel an der Konformität des Datenschutzes hegen, so 

teilt sie/er dies unverzüglich der Lehrkraft, den Klassensprechern oder den Elternvertretern 

mit, sodass ggf. nachgebessert werden kann.  



 

 

 

Vertragsvereinbarung zum Onlineunterricht 

 Name (DRUCKSCHRIFT) Datum Unterschrift 

 
Schülerin/Schüler 

   

 
Sorgeberechtige/r 

   

 
KlassenlehrerIn 

   

 

Sämtliche Kolleginnen und Kollegen haben ihren Teil dieser Erklärung bereits unterschrieben 

und bei der Schulleitung hinterlegt. 


